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Name, Vorname

c/o	 Geburtsjahr

Straße

PLZ/Ort

Telefon privat	 dienstlich

Fax

E-Mail

Entgelt

Summe

Zu folgenden Kursen melde ich mich an: 

Lastschrift: Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, das von mir zu entrichtende Entgelt für 
oben genannte Kurse zu Lasten meines Kontos (bzw. des Kontoinhabers) durch Lastschrift 
einzuziehen.

Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Deckung, hierdurch entstehende Kosten werden durch mich getragen. Teileinlösungen 
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Der Einzug erfolgt 14 Tage vor Kursbeginn.
Mit der Anmeldung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volkshochschule anerkannt. Ich 
erkläre mich einverstanden, dass meine Daten von der Volkshochschule gespeichert werden.

Ort/Datum/Unterschrift

 Arbeitslosengeldempfänger/-in
 Wohngeldempfänger/-in
 Zivildienstleistende
 Sozialhilfeempfänger/-in

Volkshochschule Spandau
Moritzstraße 17,13597 Berlin
E-Mail: info@vhs-spandau.de
www.vhs-spandau.de 
Online-Anmeldung: www.vhs.berlin.de
Telefon: 90279-5000, Fax: 90279-5001

Anmeldung
◊ per Internet
◊ per E-Mail
◊ per Fax
◊ über Briefkasten
◊ persönlich in der VHS

 �Für alle Kurse aus dem Deutsch-Programm melden Sie 
sich bitte persönlich an.

 �Bei Bezahlung zum vereinbarten Termin ist Ihnen der 
gewünschte Platz sicher.

 �Ermäßigung erhalten bei rechtzeitiger Anmeldung: 
Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, von Arbeitslosen-
geld, von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, von 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz, längstens bis 6 Monate 
nach Abschluss der Schule; Schülerinnen und Schüler; 
Studentinnen und Studenten; Auszubildende; Prakti-
kantinnen und Praktikanten; Wehrpflichtige; Zivildienst-
leistende; noch nicht schulpflichtige Kinder in Eltern-
Kind-Veranstaltungen. 

 
 �Bitte schreiben Sie deutlich, da die einziehende Bank für 

jede Fehlbuchung 5 Euro berechnet. 	  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen der 

Platz erst dann sicher ist, wenn Sie das 

Entgelt für den Kurs bezahlt haben!

Kontoinhaber/-in:

Kreditinstitut:

Kurs-
Nummer

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Kurstitel

Bezahlung
 mit Lastschrift
 mit ec-Karte in der VHS

Ermäßigung
 Schüler/-in
 Student/-in
 Auszubildende
 Wehrpflichtige

Konto-Nr.: BLZ:

Bitte Zutreffendes ankreuzen



Geschäftsbedingungen116

(Fassung vom 1. Januar 2010 )

1. Vertrag
(1) Der Vertrag kommt mit der Anmeldung 
zu einer Veranstaltung und ihrer Annahme 
durch die Volkshochschule zustande. Wird 
bei schriftlicher und fernmündlicher An-
meldung bzw. Anmeldung per E-Mail die 
Annahme von der Volkshochschule nicht 
ausdrücklich erklärt, kommt der Vertrag 
mit der Aushändigung der Anmeldebestäti-
gung zustande. Nachträgliche Änderungen, 
insbesondere das nachträgliche Geltend-
machen von Ermäßigungstatbeständen, 
kommen nicht in Betracht. Zum Beleg und 
als Quittung erhalten die Teilnehmenden 
bei der Anmeldung zu einer Veranstal-
tung (mit Ausnahme der Anmeldung zu 
Einzelberatungen, Einstufungstests und 
Präsentationen von Volkshochschularbeit) 
eine Anmeldebestätigung. Die Teilnahme-
berechtigung an der Kinderbeaufsichtigung 
wird auf der Anmeldebestätigung nachge-
wiesen. Die Anmeldebestätigung ist nicht 
übertragbar.
(2) Die Verträge werden unter der Bedin-
gung  geschlossen, dass die im Volkshoch-
schulprogramm veröffentlichte Mindest-
teilnehmerzahl erreicht wird; dies gilt für 
abschlussbezogene Veranstaltungen mit 
mehr als einem Semester Dauer nur für 
das erste Semester.

2. Leistungsumfang
Der Umfang der Leistungen der Volkshoch
schule (Ort, Zeit, Dauer, Kursthema, Bil-
dungsziel) ergibt sich aus der Beschrei-
bung im Lehrplan in der zum Zeitpunkt 
der Anmeldung bekannt gemachten und 
in den Geschäftsräumen ausgehängten 
bzw. ausgelegten und im Internet veröf-
fentlichten Fassung. 

3. Entgelte
(1) Entgeltsätze und -zuschläge, die Hö-
he der Verwaltungskostenpauschale, die 
Kostenbeiträge zur Kinderbeaufsichtigung 
sowie die Übersicht über den Ermäßigungs-
katalog werden mit dem Lehrplan und im 
Internet veröffentlicht.
(2) Der Anspruch auf Entgeltermäßigung 
ist bei der Anmeldung durch Vorlage des 
erforderlichen gültigen Nachweises nach-
zuweisen.
(3) Eine nachträgliche Ermäßigung ge-
buchter Lehrveranstaltungen ist nicht 
möglich.
(4) Für bereits ermäßigte Veranstaltungen 
wird keine weitere individuelle Ermäßigung 
gewährt. 

4. Zahlungsmodalitäten
(1) Die Anmeldung verpflichtet – unabhän-
gig von der tatsächlichen Teilnahme – zur 
Zahlung der im Programm ausgewiesenen 
Kosten vor Beginn der Veranstaltung bei der 
Volkshochschule.

(2) EC-Kartenzahlung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Anmeldung und ist nur in den Ge-
schäftsstellen der Volkshochschule möglich, 
die die Veranstaltung durchführt.
(3) Bei der Teilnahme am Lastschriftein
zugsverfahren (z.Zt. nur für deutsche Kre-
ditinstitute möglich) wird das Entgelt in der 
Regel sofort abgebucht.
(4) Kann eine Lastschrift wegen fehlerhafter 
Angaben des Teilnehmenden oder man-
gelnder Kontendeckung nicht eingelöst 
werden, so hat der Teilnehmende die ent-
stehenden Kosten zu tragen.
(5) Zahlung per Überweisung ist nur in 
Ausnahmefällen nach Absprache mit der 
Volkshochschule möglich.
(6) Eine nachträgliche Rechnungsstellung 
auf den Namen Dritter ist nicht möglich.
(7) In besonders begründeten Einzelfällen 
kann Ratenzahlung vereinbart werden.

5. Teilnahmebescheinigung
Bei regelmäßig erfolgter Teilnahme an einer 
Lehrveranstaltung (mindestens 80 vom 
Hundert) erstellt die Volkshochschule auf 
Wunsch eine Teilnahmebescheinigung. Die 
erste Ausfertigung innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung der Veranstaltung ist 
unentgeltlich. 

6. Organisatorische Änderungen
(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass 
die Veranstaltung von dem / der im Lehr-
plan angekündigten Kursleitenden geleitet 
wird.
(2) Wird eine Veranstaltung aufgrund einer 
zu geringen Zahl von Anmeldungen nicht 
durchgeführt, erhalten die Teilnehmenden 
das bereits entrichtete Entgelt und evtl. 
Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag zur 
Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwal-
tungskostenpauschale zurück. 
(3) Können Teile von Veranstaltungen nicht 
in der ursprünglich vorgesehenen Form 
durchgeführt werden (z.B. wegen Verhin-
derung der Kursleitung oder Schließung 
von Veranstaltungsräumen), bietet die 
Volkshochschule den Teilnehmenden ins-
besondere durch Nachholen ausgefallener 
Veranstaltungsteile gleichwertigen Ersatz. 
Kann ein gleichwertiger Ersatz nicht ange-
boten werden, oder können Teilnehmende 
von dem Ersatzangebot keinen Gebrauch 
machen, werden die Entgelte für nicht in 
Anspruch genommene Leistungen zurück-
gezahlt. Gleiches gilt für den Kostenbeitrag 
zur Kinderbeaufsichtigung. Eine Rücker-
stattung der Verwaltungskostenpauscha-
le sowie von Auslagen für in Anspruch 
genommene Verbrauchsmaterialien ist 
ausgeschlossen. 
(4) Schadenersatzleistungen in Geld sind 
– außer bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit – der Höhe nach auf das Entgelt 
für den laufenden Unterrichtsabschnitt 
begrenzt.

7. Haftungsausschluss
(1) Für Unfälle und sonstige Schädigungen 
der Teilnehmenden bzw. Diebstähle oder 
Schädigungen ihrer Sachen während der 
Lehrveranstaltung haftet das Land Berlin 
nur bei ihm zuzurechnendem Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. 
(2) Für Unfälle und sonstige Schädigungen 
während des Hin- bzw. Rückweges zu bzw. 
von den Veranstaltungen übernimmt das 
Land Berlin keine Haftung.

8. Pflichten der Teilnehmenden
(1) Bei jeder Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung der Volkshochschule ist die na-
mentliche Eintragung in die Anwesenheits-
liste (durch Kurzzeichen) erforderlich.
(2) Auf Verlangen ist die Anmeldebestäti-
gung vorzuzeigen. Ist dies nicht möglich, 
kann der / die Teilnehmende von der wei-
teren Teilnahme ausgeschlossen werden, 
wenn die Teilnahmeberechtigung nicht 
auf andere Weise nachgewiesen werden 
kann. Dies gilt auch für die Kinderbeauf-
sichtigung.
(3) Der / die Teilnehmer/-in ist verpflichtet, 
die von ihm / ihr benutzten Geräte, Ein-
richtungen und Veranstaltungsräume der 
Volkshochschule sorgsam zu behandeln 
sowie die Hausordnung und die Brand-
schutzordnung der Gebäude, in denen 
die Veranstaltungen stattfinden, sowie 
eventuelle Rauchverbote zu beachten.

9. Kündigung 
(1) Die Volkshochschule kann während 
eines Unterrichtsabschnittes den Vertrag 
aus wichtigem Grund mit sofortiger Wir-
kung kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere in folgenden Fällen vor:
• �wenn die Teilnehmerzahl an drei aufeinan-

der folgenden Lehrveranstaltungstermi-
nen unter die Hälfte der Mindestteilneh-
merzahl einer Lehrveranstaltung fällt,

• �bei nicht rechtzeitiger Zahlung verein-
barter Raten,

• bei gemeinschaftswidrigem Verhalten,
• bei beachtlichen Verstößen gegen die 
Hausordnung.
(2) Der / die Teilnehmende kann den Vertrag 
schriftlich, persönlich, per FAX oder per 
E-Mail in der Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule kündigen. 
(3) Eine telefonische Mitteilung gilt nicht 
als Kündigung. 
(4) Die Abmeldung bei der / dem Kursleiten-
den oder das Fernbleiben vom Kurs gelten 
nicht als Kündigung.
(5) Die Kündigung wird von der Volkshoch
-schule schriftlich bestätigt. Kündigungen 
per E-Mail können per E-Mail bestätigt 
werden.
(6) Bei einer Kündigung bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn wird das Entgelt, 
evtl. Entgeltzuschläge sowie ggf. der Kos-
tenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter 
Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 
6 € erstattet.

(7) Bei einer Kündigung ab dem 13. Tag bis 
einen Werktag vor Veranstaltungsbeginn 
wird das Entgelt, evtl. Entgeltzuschläge 
sowie ggf. der Kostenbeitrag zur Kinder-
beaufsichtigung unter Einbehaltung ei-
ner Pauschale in Höhe von 12 € erstattet. 
Entgelte unter 12 € werden in voller Höhe 
fällig.
(8) Ab dem Tag des Veranstaltungsbeginns 
besteht kein Anspruch auf Erstattung des 
Entgeltes, evtl. Entgeltzuschläge, der Ver-
waltungskostenpauschale sowie ggf. des 
Kostenbeitrages zur Kinderbeaufsichti-
gung.
(9) Soweit die Teilnahme an Veranstaltun-
gen der Volkshochschule aus öffentlichen 
Mitteln gefördert wird und die Förderungs-
bedingungen weitergehende Kündigungs-
möglichkeiten zulassen als in diesen Ge-
schäftsbedingungen vorgesehen, werden 
den Teilnehmenden diese eingeräumt.

10. Urheberschutz
(1) Das Kopieren und die Weitergabe von 
Lehrmaterialien ist ohne Genehmigung 
nicht gestattet.
(2) Fotografieren, Filmen und Aufnahmen 
auf Tonträgern in den Lehrveranstaltungen 
sind ohne Genehmigung nicht gestattet.

11. Speicherung personenbezogener 
Daten 
(1) Zum Zwecke der Verwaltung der Lehr-
veranstaltungen setzen die Volkshochschu-
len eine automatisierte Datenverarbeitung 
ein.
(2) Mit der Anmeldung werden folgende 
Daten erhoben: Name, Vorname, Titel, An-
schrift, Alter, Geschlecht, Telefonnummer, 
E-Mail- Adresse, Ermäßigungsgrund, Kurs-
nummer, Semester, Kurstitel und Entgelt, 
im Falle einer Einzugsermächtigung die 
Bankverbindung. Zu statistischen Zwecken 
wird die Einteilung in Altersgruppen sowie 
die Angabe männlich / weiblich anonymi-
siert weiterverarbeitet.
(3) Beim Lastschrifteinzugsverfahren wer-
den Name, Vorname, Bankverbindung, 
Entgelt und Veranstaltungsnummer an 
die Hausbanken der Volkshochschulen 
übermittelt.
(4) Für die Speicherung und Verarbeitung 
der erforderlichen Daten für die Program-
mabwicklung über die Volkshochschul-
Datenbank ist die Einverständniserklärung 
des / der Teilnehmenden im Rahmen der 
geltenden datenschutzßrechtlichen Be-
stimmungen erforderlich (Unterschrift auf 
dem Anmeldeformular bzw. Ankreuzen der 
entsprechenden Passagen bei der Online-
Anmeldung). Ohne die Einverständniserklä-
rung ist die Anmeldung nicht möglich.

12. Sonderveranstaltungen
Es gelten die Merkblätter der veranstalten-
den Volkshochschulen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Berliner Volkshochschulen Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen der 

Platz erst dann sicher ist, wenn Sie das 

Entgelt für den Kurs bezahlt haben!


